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Das Servicebüro des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie (BMK) dankt für Ihr Schreiben vom 21. Mai 2022.

Mit Rückbezug auf unser Antwortschreiben vom 17. März 2021 möchten wir Ihnen erneut 

folgendes mitteilen: 

Die essenziellen energiepolitischen Ziele der Österreichischen Bundesregierung bestehen 

darin, bis zum Jahr 2030 Strom in dem Ausmaß zu erzeugen, dass der nationale

Gesamtstromverbrauch zu 100 % (national bilanziell) aus erneuerbaren Energiequellen 

gedeckt und bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität erreicht wird. Diese Ziele sollen auf Basis des 

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) umgesetzt werden. Im Konkreten soll bis zum Jahr 2030 

die jährliche Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien unter Beachtung strenger 

ökologischer Kriterien um 27 TWh gesteigert werden. Gemessen an den 27 TWh ist 

vorgesehen, 11 TWh aus Photovoltaik, 10 TWh aus Windkraft, 5 TWh aus Wasserkraft und 1 

TWh aus Biomasse zu decken. Dies zeigt, dass die Forcierung der Photovoltaik und Windkraft 

im Vordergrund steht.

Betreffend Windkraftanlagen ist anzumerken, dass die Errichtung solcher nur an sehr 

spezifischen Standorten mit der entsprechenden Windkapazität, jedoch auch guten 

Anschlussmöglichkeiten an das Stromnetz und wirtschaftlich sinnvollen Errichtungskosten, 

möglich ist. Es spielt jedoch auch die Ökologie, beziehungsweise die Aufrechterhaltung der 

jeweiligen Vegetation und Lebensräume entsprechender Tierarten in der Umgebung eine 

große Rolle. Da diese Parameter bei der Errichtung von Windrädern im alpinen Bereich 

vernachlässigt werden müssten, sieht das BMK dort kein Anwendungsfeld für Windräder.

Auf die Erhaltung der Biodiversität wird im Genehmigungsverfahren für Windräder ein 

besonderes Augenmerk gelegt; diese dürfen nur unter Einhaltung strenger Kriterien 
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genehmigt werden. Wo in die Biodiversität eingegriffen wird, müssen auch entsprechende 

Ausgleichsmaßnahmen durch die Länder geschaffen werden.

Unbestritten ist, das mit zunehmenden volatilen Strommengen (etwa aus Wind oder 

Photovoltaik) das gesamte Stromsystem flexibler und smarter werden muss, um auch 

weiterhin ein hohes Maß an Versorgungssicherheit garantieren zu können – innovative 

Energie- und Speicherkonzepte und -lösungen sind dabei ebenso ein wesentlicher Teil wie 

Lösungen, um auf Erzeugungsschwankungen sowohl angebots- als auch nachfrageseitig 

entsprechend flexibel reagieren zu können.

Abschließend möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Genehmigung von Windkraftwerken 

aufgrund der österreichischen Kompetenzverteilung alleine beim zuständigen Bundesland 

liegt. Das BMK hat daher mangels Zuständigkeit im vorliegenden Fall keine Handhabe.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Information behilflich sein konnten und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
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